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Die Mannheimer Städtische Sparkasse teilt ih​ren Kunden am I5. Juli 1931 mit:

Die Reichsregierung hat nach den beiden Bankfeiertagen die Wiederaufnahme der Zahlungen eingeleitet. Die Stockung im Geldverkehr kann aber wegen des Mangels an Geldzei​chen nur allmählich behoben werden. Nach Anordnung der Reichsregierung dürfen darum in der Zeit vom Ió. bis I8. Juli von Sparkassen und Banken nur Zahlungen für Gehalts‑ und Lohnzwecke und zur Sicherung aller Unterstützungsleistungen erfolgen sowie zur Zahlung von Steuern und sonstigen öffent​lichen Abgaben, soweit nicht bargeldlose Entrichtung möglich ist.

Aus diesem Grunde und um auch eine ordnungsgemäße Ab​wicklung des Zahlungsverkehrs zu gewährleisten, kann die Städtische Sparkasse vom 16. bis 18. Juli Inhaber von Spar​büchern zu ihren Schaltern nicht zulassen, sondern muß sich darauf beschränken, zunächst die Kunden des Scheck‑ und Giroverkehrs im Rahmen der neuen Anordnung der Reichs​regierung zu befriedigen.

Die Inhaber von Sparbüchern werden deshalb auf das dringendste gebeten, in dieser Woche nicht mehr zur Sparkasse zu kommen.

Eine Gefährdung der Guthaben ist in keiner Weise gegeben. Es wird insbesondere darauf hingewiesen, daß die Stadt Mannheim mit ihrem ganzen Vermögen für die Guthaben einsteht, die überdies zum weitaus größten Teil auch noch durch erststellige Hypotheken gedeckt sind.
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